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Rechtssatz

Rechtssatz 1

 

Dazu führte er aus, dass das Bestehen eines Privatlebens für die Zulässigkeit der Abschiebung nicht von Bedeutung

wäre, da die beabsichtigte Abschiebung im Einklang mit dem Gesetz steht und das legitime Ziel der Aufrechterhaltung

und Durchsetzung einer kontrollierten Zuwanderung verfolgt und außerdem jegliches zwischenzeitlich etabliertes

Privatleben im Rahmen einer Interessenabwägung gegen das legitime ö6entliche Interesse an einer e6ektiven

Einwanderungskontrolle nicht dazu führen könnte, dass ihre Abschiebung als unverhältnismäßiger Eingri6 zu werten

wäre.

 

Es handle sich bei der ugandischen Beschwerdeführerin überdies um keine niedergelassene Zuwanderin, und sei ihr

niemals ein Aufenthaltsrecht erteilt worden, sodass ihr Aufenthalt in der UK während der gesamten Dauer ihres

Asylverfahrens und ihrer humanitären Anträge unsicher gewesen sei.

 

Auch die behauptete Verzögerung der Behörden ändere nichts und mache die Abschiebung in Folge der Abweisung

der Anträge nicht unverhältnismäßig.

 

Es ist somit nach oben dargelegter jüngster EGMR Judikatur in der Regel nicht erforderlich, eine nähere Prüfung des

Privatlebens des Berufungswerbers iS von Artikel 8 EMRK vorzunehmen, da das legitime ö6entliche Interesse an einer

e6ektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist und die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen

Eingriff begründen kann.
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